
176 Gesetzblatt Teil I Nr. 15 — Ausgabetag: 4. März 1958

Die Losung dieser Aufgaben erfordert die Herstel
lung einer einheitlichen Leitung des gesamten Hoch- 
und Fachschulwesens. Dadurch wird die Möglichkeit 
geschaffen, ein einheitliches, in sich geschlossenes, sozia
listisches Hoch- und Fachschulwesen ztl entwickeln, alle 
vorhandenen politischen, wissenschaftlichen und tech
nischen Kräfte auf dessen Leitung zu konzentrieren, die 
einzelnen Wissenschaftsdisziplinen und die entsprechen
den Ausbildungskapazitäten proportional zu entwickeln, 
den Einsatz der jungen Wissenschaftler und Techniker 
zweckmäßig zu lenken, eine enge Verbindung zwischen 
Grundlagen-Wissenschaften und Spezialausbildung her
zustellen und die Einheit von Forschung, Lehre und 
Erziehung zu gewährleisten.

I.

1. Das zentrale Organ der staatlichen Verwaltung auf 
dem Gebiet der Ausbildung des wissenschaftlich- 
technischen Nachwuchses für den Aufbau des So
zialismus ist das Staatssekretariat für das Hoch- 
und Fachschulwesen. Es hat gemeinsam mit den 
zuständigen zentralen Organen der staatlichen 
Verwaltung und den Vereinigungen volkseigener 
Betriebe dafür Sorge zu tragen, daß die Studieren
den aller Fachrichtungen während ihres Studiums, 
unabhängig von dem bereits bestehenden Berufs
praktikum, fortlaufend mit der sozialistischen Pro
duktion verbunden sind.

2. Das Staatssekretariat für das Hoch- und Fachschul
wesen hat folgende Aufgaben:

a) Die einheitliche politische, wissenschaftlich-tech
nische und pädagogische Leitung aller Universi
täten, Hochschulen, Fachschulen, wissenschaft
lichen Bibliotheken und wissenschaftlichen 
Museen zu gewährleisten;

b) eine Hoch- und Fachschulpolitik zu entwickeln, 
die dem Aufbau des Sozialismus in der Deut
schen Demokratischen Republik dient;

c) die politisch-ideologische Erziehung der Studie
renden, des wissenschaftlichen Nachwuchses, des 
Lehrkörpers, der Arbeiter und Angestellten an- 
suleiten;

d) eine einheitliche obligatorische Ausbildung aller 
Studierenden und des wissenschaftlichen Nach-^ 
Wuchses in den grundlegenden Zweigen des 
Marxismus-Leninismus und die gründliche Be
schäftigung des Lehrkörpers, des wissenschaft
lichen Nachwuchses und der Studierenden mit 
dem dialektischen und historischen Materialis
mus in seiner Verbindung mit den Fachwissen
schaften zu gewährleisten;

e) die Mitarbeit der Universitäten, Hochschulen 
und Fachschulen an der Entwicklung der 
Wissenschaft entsprechend ihrer Bedeutung 
beim Aufbau der sozialistischen Gesellschaft zu 
organisieren;

f) gemeinsam mit den zuständigen zentralen 
Organen der staatlichen Verwaltung und den 
Vereinigungen volkseigener Betriebe die fach
liche Ausbildung der Studierenden auf dem 
Niveau der neuesten wissenschaftlichen Er
kenntnisse zu gewährleisten;

g) gemäß den Direktiven der Staatlichen Plan
kommission eine ständige enge Verbindung der 
Universitäten, Hochschulen und Fachschulen, des 
Lehrkörpers, des wissenschaftlichen Nachwuchses 
und der Studierenden mit der volkswirtschaft
lichen Praxis zu sichern;

h) entsprechend den Direktiven der Staatlichen 
Plankommission die Perspektivplanung der wis
senschaftlich-technischen Ausbildung zu organi
sieren und die im Volkswirtschaftsplan bewillig
ten Investitionen in den sich daraus ergebenden 
Proportionen festzulegen;

i) die gesamte Forschungsarbeit an den Universitä
ten und Hochschulen zu kontrollieren und zu
sammen mit den zentralen Organen der staat
lichen Verwaltung und den Vereinigungen volks
eigener Betriebe die Hochschulforschung mit 
der gesamten wissenschaftlichen Forschung zu 
koordinieren und dafür zu sorgen, daß alle 
Forschungskapazitäten an den Hochschulinstitu
ten voll ausgenutzt werden;

k) zusammen mit den zentralen Organen der staat
lichen Verwaltung und den volkseigenen Be
trieben den Austausch der wissenschaftlichen 
Erfahrungen im Hoch- und Fachschulwesen zu 
organisieren;

l) in Übereinstimmung mit den zuständigen zen
tralen Organen der staatlichen Verwaltung auf 
die fachliche und politische Gestaltung wissen
schaftlicher Tagungen und Kongresse in dar 
Deutschen Demokratischen Republik bestim
menden Einfluß zu nehmen und zu sichern, daß 
an wissenschaftlichen Tagungen von Vertretern 
beider deutscher Staaten, ebenso wie an inter
nationalen Veranstaltungen dieser Art, geeig
nete Wissenschaftler als Vertreter der Deutschen 
Demokratischen Republik teilnehmen;

m) durchzusetzen, daß bei Ernennungen und Be
rufungen das Interesse der Arbeiter-und-Bauern- 
Macht richtunggebend ist; ,

n) bei der Zulassung zum Studium zu erreichen, 
daß der Anteil befähigter Arbeiter- und Bauern
kinder, bewährter Kräfte aus der sozialistischen 
Produktion, der Nationalen Volksarmee und 
anderen bewaffneten Organen sowie aus Krei
sen, die der Arbeiter-und-Bauern-Macht treu 
ergeben sind, verstärkt wird;

o) mitzuwirken, daß die Kontingente für die Auf
nahme an Hoch- und Fachschulen den volkswirt
schaftlich richtigen Proportionen entsprechen;

p) die grundsätzlichen Fragen des wissenschaft
lichen Bibliotheken- und Museen Wesens" zu 
regeln.

3. Beim Staatssekretariat für das Hoch- und Fach
schulwesen ist ein Hoch- und Fachschulrat zu bil
den. Ihm sollen hervorragende Vertreter der Wis
senschaft und Technik, der sozialistischen Produk
tion und des gesellschaftlichen Lebens angehören. 
Aufgabe des Hoch- und Fachschulrates ist es, durch 
die Beratung grundsätzlicher Fragen unmittelbar 
Anteil an der Lösung der aktuellen hoch- und fach- 
schulpölitischen Aufgaben zu nehmen.


